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THEMEN IN DIESER AUSGABE

Firmenwagen und  
Home-Office
Wird dem Arbeitnehmer ein Firmenwagen 
gestellt und kann dieser auch für Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte genutzt werden, so gilt – soweit nicht 
ausnahmsweise ein Fahrtenbuch geführt 
wird – dass grundsätzlich ein pauscha-
ler Ansatz in Höhe von kalendermonatlich 
0,03 % des Listenpreises für jeden Kilo-
meter der Entfernung vorzunehmen ist. 
In diesem Ansatz ist auch ein Nutzungs-
ausfall, etwa durch Urlaub oder Krank-
heit, pauschal berücksichtigt.
Soweit und solange Arbeitnehmer im 
Home-Office arbeiten, entstehen keine 
Fahrten zwischen Wohnung und ers-
ter Tätigkeitsstätte. Hinsichtlich der Er-
mittlung des geldwerten Vorteils aus einer 
Firmenwagengestellung gibt es insoweit 
aktuell aber keine neuen Regelungen. Al-
lerdings kann auf bisherige Verwaltungs-
anweisungen zurückgegriffen werden, mit 
denen einer nur geringfügigen Nutzung 
eines überlassenen Firmenwagens Rech-
nung getragen werden kann. Insoweit ist 
zu unterscheiden zwischen einerseits dem 
Lohnsteuerabzug durch den Arbeitgeber 
und andererseits Möglichkeiten bei der 
Einkommensteuererklärung des Arbeit-
nehmers. Insoweit gilt:

Lohnsteuerabzug durch  
den Arbeitgeber:
  Möglich ist pro Kalenderjahr ein An-

satz der tatsächlichen Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
mit jeweils 0,002 % des Listenpreises 
je Entfernungskilometer für höchstens 
180 Tage.

  Der Arbeitnehmer hat gegenüber dem 
Arbeitgeber kalendermonatlich fahr-
zeugbezogen schrif tlich zu erklären, 
an welchen Tagen (mit Datumsangabe) 
er das betriebliche Kfz tatsächlich für 
Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte genutzt hat. Diese Er-
klärungen des Arbeitnehmers hat der 
Arbeitgeber als Belege zum Lohnkonto 
aufzubewahren. Aus Vereinfachungs-
gründen kann für den Lohnsteuerabzug 
jeweils die Erklärung des Vormonats zu 
Grunde gelegt werden.

  Wird im Lohnsteuerabzugsverfahren 
eine Einzelbewertung der tatsächlichen 
Fahrten zwischen Wohnung und ers-
ter Tätigkeitsstätte vorgenommen, so 
hat der Arbeitgeber für alle dem Arbeit-
nehmer überlassenen betr iebl ichen 
Kraftfahrzeuge eine jahresbezogene 

Begrenzung auf insgesamt 180 Fahr-
ten vorzunehmen. Eine monat l iche 
Begrenzung auf 15 Fahrten ist aus-
geschlossen.

  Der Arbeitgeber muss die Anwendung 
der 0,03 %-Regelung oder der Einzel-
bewertung für jedes Kalenderjahr ein-
heitlich für alle dem Arbeitnehmer über-
lassenen betrieblichen Kfz festlegen. Die 
Methode darf während des Kalender-
jahres nicht gewechselt werden.

Einkommensteuererklärung  
des Arbeitnehmers:
  Im Rahmen seiner Einkommensteuer-

veranlagung ist der Arbeitnehmer nicht 
an die im Lohnsteuerabzugsverfahren 
angewandte 0,03 %-Regelung gebunden 
und kann einheitlich für alle ihm über-
lassenen betrieblichen Kfz für das ge-
samte Kalenderjahr zur Einzelbewertung 
wechseln. Hierzu muss der Arbeit-
nehmer fahrzeugbezogen darlegen, an 
welchen Tagen (mit Datumsangabe) 
er das betriebliche Kfz tatsächlich für 
Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte genutzt hat.

  Zudem hat er durch geeignete Belege 
glaubhaft zu machen, dass und in wel-
cher Höhe der Arbeitgeber den Zuschlag 
mit 0,03 % des Listenpreises für jeden 
Kilometer der Entfernung zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte er-
mittelt und versteuert hat. Hierzu kön-
nen z. B. Gehaltsabrechnungen, die die 
Besteuerung des Zuschlags erkennen 
lassen, oder eine Bescheinigung des 
Arbeitgebers verwendet werden.

Hinweis: Im Einzelfall ist also für 2020 
zu prüfen, ob in der Einkommensteuer-
erk lärung eine Einzelbewer tung vor-
genommen werden kann. Für 2021 kann 
ggf. bereits im Lohnsteuerabzugsver-
fahren eine Einzelbewertung erfolgen, 
was mit dem Arbeitgeber abzustimmen ist.

Auslaufen des Brexit-
Übergangszeitraums 
zum 31.12.2020
Das Austrit tsabkommen mit dem Ver-
einigten Königreich regelte einen Über-
gangszeitraum, während dem weiterhin 
für das und im Verhältnis zum Vereinigten 
Königreich das Unionsrecht weiter gilt. 
Dieser Übergangszeitraum lief nun zum 
31.12.2020 aus. Auch das nun vorliegende 
Handelsabkommen ändert hieran nichts, 
so dass sich für die Umsatzsteuer folgen-
de Konsequenzen einstellen dürften:

  Das Vereinigte Königreich gilt seit dem 
1.1.2021 umsatzsteuerrechtlich als Dritt-
land.

  Damit sind Lieferungen an Unternehmen 
in Großbritannien nicht mehr als inner-
gemeinschaftliche Lieferungen, sondern 
als Ausfuhrlieferungen zu behandeln. 
Materiell macht dies keinen Unterschied, 
aber es sind zukünftig die Nachweis-
pf l ichten für Ausfuhrlieferungen zu 
beachten. Im Rechnungswesen sind 
entsprechende Vorkehrungen zu tref-
fen, dass die Rechnungsschreibung 
geänder t wird und die Lieferungen 
in den Umsatzsteuervoranmeldungen 
richtig ausgewiesen werden. Insoweit 
sind die Stammdaten der Abnehmer 
im Rechnungswesen anzupassen. In 
den zusammenfassenden Meldungen 
sind diese Lieferungen zukünftig nicht 
mehr auszuweisen. Da die an britische 
Unternehmen vergebenen Umsatzsteuer-
Identifikationsnummern nicht mehr gül-
tig sein werden, benötigen inländische 
Unternehmer einen anderen Nachweis 
der Unternehmereigenschaft ihrer bri-
tischen Geschäftspartner.

  Für Warenlieferungen zwischen Unter-
nehmen und P r ivaten / Nichtunter-
nehmen sind grundsätzlich die Rege-
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lungen für Ausfuhrlieferungen zu be-
achten, nicht mehr die Regelungen zur 
Versandhandelslieferung.

  Werden Waren aus Großbritannien von 
inländischen Unternehmern bezogen, 
so sind diese zukünftig keine inner-
gemeinschaftlichen Erwerbe mehr, son-
dern unterliegen der Einfuhrumsatzsteuer.

  Empfangen deutsche Unternehmer sons-
tige Leistungen von britischen Unter-
nehmern, bleibt es im Grundfall beim 
Empfängerortsprinzip und damit bei 
der Umkehr der Steuerschuldnerschaft 
(Reverse-Charge-Verfahren).

  Wie der umgekehrte Fall, also sonstige 
Leistungen von deutschen Unternehmen 
an britische Unternehmer, zukünftig be-
handelt wird, hängt von dem zukünftigen 
britischen Recht ab. Voraussichtlich wird 
auch in diesem Fall das Reverse-Charge-
Verfahren anzuwenden sein.

  Welche Registrierungspflichten deut-
sche Unternehmer im Vereinigten König-
reich bei der Ausführung von Werk-
lieferungen, innergemeinschaftlichen 
Dreiecksgeschäften und im Versand-
handel zu beachten haben, ist aktuell 
noch offen.

  Im Austrittsabkommen ist geregelt, dass 
die EU-Regelungen für Vorsteuer-Ver-
gütungsanträge aus und nach Groß-
britannien bis zum 31.12.2020 weiter 
gelten und Anträge, die Vergütungszeit-
räume des Jahres 2020 betreffen, bis 
zum 31.3.2021 gestellt werden können. 
Welche Bestimmungen zukünftig gel-
ten, ist aktuell noch offen.

  Nordirland erlangt neben Großbritannien 
eine Sonderstellung, wonach für den 
Im- und Export von Waren Nordirland 
weiterhin als Gemeinschaftsgebiet an-
zusehen ist. Dies bedeutet insbesondere 
keine Erhebung von Einfuhrzöllen und 
keine Mengenbeschränkungen für den 
Im- und Export von Waren, die steuer-
liche Behandlung erfolgt unverändert. 
Für sonstige Leistungen gilt sowohl 
Großbritannien als auch Nordirland 
als Drittland.

Hinweis: Die zollrechtlichen Pf lichten 
regeln sich nach dem nun vorliegenden 
Handelsabkommen.

Fälligkeit der  
Einfuhrumsatzsteuer
Die Einfuhr von Gegenständen aus Dritt-
ländern, die nicht zur EU gehören (z. B. 
Russland, Schweiz, USA), unterliegt (ab 
einem Warenwert von 22,01 €) der Ein-
fuhrumsatzsteuer. Grundsätzl ich ent-
steht die Einfuhrumsatzsteuer im Zeit-
punkt der Anmeldung von Waren in den 
freien Verkehr (mit den Zöllen). Mit einem 
sogenannten Aufschubkonto kann ein 
Zahlungsaufschub erreicht werden, so 
dass die Abgaben nicht sofort bei der 
Zollabfertigung entrichtet werden müs-

sen (Zahlungsaufschub). Die Zahlung er-
folgt vielmehr erst zu einem späteren Zeit-
punkt. Bisher waren die Zahlungen für 
die im Laufe eines Kalendermonats buch-
mäßig erfassten und aufgeschobenen Ab-
gabenbeträge spätestens am 16. Tag des 
darauffolgenden Kalendermonats durch 
den Aufschubnehmer zu entrichten.
Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer 
wird nun auf den 26. des zweiten auf die 
Einfuhr folgenden Monats verschoben.

Handlungsempfehlung: Unternehmen 
sollten prüfen, inwiefern mit dem Auf-
schubkonto die Liquiditätsnachteile im 
Bereich der Einfuhrumsatzsteuer ab-
gemildert werden können.

Steuerliche Entlastung 
von Menschen mit Be-
hinderung und für pfle-
gende Personen
Für Stpfl. mit Behinderungen besteht im 
Einkommensteuergesetz die Möglichkeit, 
anstelle eines Einzelnachweises für ihre 
durch die Behinderung bedingten Auf-
wendungen für den täglichen Lebens-
bedarf einen Pauschbetrag als außer-
gewöhnliche Belastung zu beantragen. 
Eine Pauschalierungsmöglichkeit besteht 
auch für Stpfl., denen außergewöhnliche 
Belastungen durch die häusliche Pflege 
einer Person entstehen und die deshalb 
einen Pflege-Pauschbetrag in Anspruch 
nehmen können. Diese Pauschbeträge wer-
den nun angehoben und teilweise in ihren 
Voraussetzungen angepasst:

  Ve rdopplu ng de r  B e h i nde r te n-
Pauschbeträge (von max. 1.420 € auf 
nun max. 2.840 €, in bestimmten Fäl-
len 7.400 €),

  Einführung eines behinderungs-
beding ten Fa hr t kosten-Pausch-
betrags i. H. v. 900 € jährlich für geh- 
und stehbehinderte Menschen mit einem 
Grad der Behinderung von mindestens 
80 oder einem Grad von mindestens 70 
und dem Merkzeichen „G“ und (alter-
nativ) von 4.500 € jährlich für außer-
gewöhnlich gehbehinderte Menschen 
mit dem Merkzeichen „aG“, Blinde oder 
behinderte Menschen mit dem Merk-
zeichen „H“ und taubblinde Menschen 
mit dem Merkzeichen „Tbl“,

  Verz icht auf d ie zusät z l ichen A n-
spruchsvoraussetzungen zur Ge-
währung eines Behinderten-Pausch-
betrags bei einem Grad der Behinderung 
kleiner 50 und

  Erhöhung des Pflege-Pauschbetrags 
bei der Pf lege von Personen mit den 
Pf legegraden 4 und 5 (von 924 € auf 
1.800 €) und Einführung eines Pflege-
Pauschbetrags bei der Pflege von Per-
sonen mit den Pflegegraden 2 (600 €) 
und 3 (1.100 €).

Hinweis: Die Änderungen gelten ab dem 
Jahr 2021. Neben einer teilweisen Aus-
weitung des Anwendungsbereichs wer-
den sich in der Praxis Vereinfachungen 
ergeben, da Einzelnachweise in vielen Fäl-
len entfallen werden.

Steuerliche Entlastung 
von Familien

Der Bundestag hat das Zweite Gesetz zur 
steuerlichen Entlastung von Familien be-
schlossen. Vorgesehen sind insbesondere 
Erhöhungen beim Kindergeld, bei den 
Kinderfreibeträgen und beim Grundfrei-
betrag:

bis  
2020

ab  
2021

Grundfreibetrag  
bei der Einkommen-
steuer 9.408 €

9.744 €
ab 2022: 

9.984 €
Kindergeld
1. und 2. Kind 204 € 219 €
3. Kind 210 € 225 €
jedes weitere Kind 235 € 250 €
Kinderfreibetrag  
( je Elternteil) 2.586 € 2.730 €
Freibetrag für den 
Betreuungs- und  
Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf  
( je Elternteil) 1.320 € 1.464 €

Hinweis: Die Änderungen beim Steuer-
tarif werden automatisch beim Lohn-
steuerabzug ab Januar 2021 berück-
sichtigt. Ferner wird sich ab der Lohn-
abrechnung Januar 2021 das Auslaufen 
des Solidaritätszuschlages bei den meis-
ten Stpfl. auswirken. Ab 2021 wird bei Ein-
kommen unter 73.000 € (Alleinstehende) 
bzw. 151.000 € (Verheiratete) kein Solidari-
tätszuschlag mehr erhoben.

Vermeidung der Abfärbe-
regelung durch Ausglie-
derung von gewerblichen 
Tätigkeiten

Gesetzlich ist bestimmt, dass bei einer 
Personengesellschaft insgesamt Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb vorliegen, wenn die 
Gesellschaft auch gewerbliche Leistun-
gen erbringt oder an gewerblichen oder 
gewerblich geprägten Mitunternehmer-
schaf ten betei l ig t ist. In diesem Fal l 
unterliegt der gesamte Gewinn auch der 
Gewerbesteuer. Wegen des Vorliegens von 
Betriebsvermögen sind zudem die sich bil-
denden stillen Reserven in der Vermögens-
substanz steuerlich verhaftet. Diese als 
Abfärbewirkung bezeichnete Regelung 
kann gravierende negative Folgen bei 
an sich vermögensverwaltend tätigen 
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Personengesellschaften und auch bei Frei-
berufler-Personengesellschaften haben.
Im Hinblick auf die Abfärbung auf Grund 
der Beteiligung an einer gewerblich täti-
gen bzw. gewerblich geprägten Personen-
gesellschaft ist die aktuelle Entwicklung 
zu beachten: Der BFH hatte insoweit ein-
schränkend entschieden, dass dann zwar 
die Abfärberegelung greift und die an sich 
vermögensverwaltend tätige Gesellschaft 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt. Je-
doch sollte diese Abfärbewirkung aus Be-
teiligungseinkünften nach Ansicht des 
BFH nicht dazu führen, dass Gewerbe-
steuer anfällt. Die FinVerw hat nun mit 
gleich lautendem Erlass der Länder vom 
1.10.2020 hierzu mitgeteilt, dass diese 
das Urteil im Hinblick auf die gewerbe-
steuerlichen Aussagen nicht über den ent-
schiedenen Fall hinaus anwendet. Mithin 
sieht die FinVerw auch in diesen Fällen 
eine Gewerbesteuerpflicht.

Handlungsempfehlung: In diesen Fäl-
len sollte stets rechtzeitig unter Hinzu-
ziehung steuerlichen Rats geprüft wer-
den, welche Gestaltung im konkreten Fall 
angezeigt ist.

Corona-Pandemie:  
Verlängerung der Mög-
lichkeiten der Stundung 
von Steuerforderungen
Die FinVerw hat mit Schreiben des BMF 
vom 22.12.2020 (Aktenzeichen IV A 3 – S 
0336/20/10001:025) die Möglichkeiten der 
Stundung von Steuerforderungen sowie 
die vereinfachte Anpassung von Steuer-
vorauszahlungen verlängert. Insoweit gilt:

Steuerstundungen:
  Die nachweislich unmittelbar und nicht 

unerheblich negativ von der Corona-Pan-
demie wirtschaftlich betroffenen Stpfl. 
können bis zum 31.3.2021 unter Dar-
legung ihrer Verhältnisse Anträge auf 
Stundung der bis zum 31.3.2021 fälli-
gen Steuern stellen. Die Stundungen 
sind längstens bis zum 30.6.2021 zu 
gewähren.

  Über den 30.6.2021 hinaus können 
A nsch lussstundungen f ü r d ie bis 
zum 31.3.2021 fälligen Steuern im Zu-
sammenhang mit einer angemessenen, 
längstens bis zum 31.12.2021 dauern-
den Ratenzahlungsvereinbarung ge-
währt werden.

  Bei der Prüfung der Voraussetzungen 
für diese (Anschluss-)Stundungen sol-
len keine strengen Anforderungen ge-
stellt werden. Die Anträge sind nicht 
deshalb abzulehnen, weil die Stpfl. die 
entstandenen Schäden wertmäßig nicht 
im Einzelnen nachweisen können.

  Auf die Erhebung von Stundungszinsen 
kann in den vorgenannten Fällen ver-
zichtet werden.

Handlungsempfehlung: Ein Antrag auf 
Grundsteuererlass ist zwingend bis zum 
31.3.2021 zu stellen. Insoweit handelt 
es sich um eine Ausschlussfrist. Daher 
sollte rechtzeitig geprüft werden, ob ein 
solcher Antrag in Frage kommt. Um den 
Termin einzuhalten, reicht erst einmal 
die Vorlage des Antragsschreibens. Die 
Begründungen und Nachweise für aus-
bleibende Mieter t räge können nach-
gereicht werden.

Steuerermäßigung für 
Straßenreinigung und 
Handwerkerleistung in 
einer Werkstatt
Der BFH hat mit zwei Ur tei len vom 
13.5.2020 (Aktenzeichen VI R 7/18 und 
VI R 4/18) die Bedingungen für die Ge-
währung der Steuerermäßigung für Hand-
werkerleistungen bzw. haushaltsnahe 
Dienstleistungen konkretisiert und zu 
Lasten der Stpfl. eingeschränkt:

  Die Reinigung der Fahrbahn einer öf-
fentlichen Straße ist – anders als die 
Reinigung des öffentlichen Gehwegs 
vor dem Haus – nicht als haushalts-
nahe Dienstleistung begünstigt.

  Soweit Arbeiten in der Werkstatt eines 
Handwerkers erbracht werden, sind die 
darauf entfallenden Lohnkosten nicht 
begünstigt.

Im Streitfall wurde die Steuerermäßigung 
u.a. für Tischlerarbeiten und Straßen-
rein igung geltend gemacht. Bei den 
Tischlerarbeiten handelte es sich um 
die Reparatur eines Hoftores, das vom 
Tischler ausgebaut, in seiner Werkstatt 
in Stand gesetzt und anschließend wie-
der eingebaut worden war. Die Straßen-
reinigung wurde vom Land Berlin als öf-
fentliche Aufgabe für die Anlieger durch-
geführt. Die Kosten hierfür hatten die An-
lieger zu 75 % zu tragen.
Der BFH bestätigt die Auffassung der 
FinVerw, dass die Kosten der Straßen-
reinigung nicht begünstigt sind. Bei einer 
haushaltsnahen Dienstleistung muss es 
sich um Tätigkeiten handeln, die an-
sonsten üblicherweise von Famil ien-
mitgliedern erbracht und in unmittel-
barem räumlichem Zusammenhang zum 
Haushalt durchgeführt werden und dem 
Haushalt dienen. An diesem Zusammen-
hang fehlt es in Bezug auf die öffentliche 
Fahrbahn, denn der Haushalt endet an der 
„Bordsteinkante“, d. h. mit dem öffentli-
chen Gehweg.

Hinweis: Anders ist dies für Kosten der 
Reinigung und Schneeräumung des 
Gehwegs, weil entsprechende Dienst-
leistungen notwendiger Annex zur Haus-
haltsführung und deshalb nicht nur an-
teilig, soweit sie auf Privatgelände ent-
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Anpassung von Vorauszahlungen:
  Die nachweisl ich unmit telbar und 

nicht unerheblich negativ wirtschaft-
lich betroffenen Stpfl. können bis zum 
31.12.2021 unter Darlegung ihrer Ver-
hältnisse Anträge auf Anpassung der 
Vorauszahlungen auf die Einkommen- 
und Körperschaftsteuer 2021 stellen. Bei 
der Nachprüfung der Voraussetzungen 
sind keine strengen Anforderungen zu 
stellen.

Handlungsempfehlung: Die FinVerw 
lässt offen, wann ein Stpfl. „nicht unerheb-
lich negativ betroffen“ ist. Im Einzelfall 
sollten möglichst rasch Anträge auf Stun-
dung fälliger Steuern oder Anträge auf 
Anpassung von Vorauszahlungen gestellt 
werden und formlos umschrieben werden, 
inwiefern der Stpfl. von der Corona-Pande-
mie betroffen ist, z. B. auf Grund behörd-
lich angeordneter Betriebsschließungen, 
wir tschaf t l ichen Schwierigkeiten von 
wichtigen Kunden, o. Ä.

Teilweiser Erlass von 
Grundsteuer für 2020 
noch bis zum 31.3.2021 
möglich

Bleiben Er träge aus vermieteten Im-
mobi l ien aus, wei l Wohnungen oder 
gewerbliche Räume leer stehen, sollte ge-
prüft werden, ob ein Erlass der Grund-
steuer möglich ist. Eine Erstattung er-
folgt, wenn sich der normale Rohertrag 
bei bebauten Grundstücken um mehr als 
50 % gemindert hat und dies vom Besitzer 
nicht zu vertreten war.
Der Antrag für 2020 ist bis zum 31.3.2021 
unter Beifügung entsprechender Belege 
bei der zuständigen Gemeinde bzw. in 
Berlin, Bremen und Hamburg beim zu-
ständigen Finanzamt zu stellen. Nach-
zuweisen ist insbesondere, dass ein 
Leerstand nicht durch den Stpf l. ver-
schuldet ist, d. h. der Stpfl. muss seine 
Vermietungsbemühungen z. B. in Form 
von Inseraten oder der Einschaltung eines 
Maklers nachweisen.
Allerdings muss die Ertragsminderung 
mehr als 50 % betragen. Dann erfolgt ein 
Erlass der Grundsteuer um 25 %. Ein Er-
lass in Höhe von 50 % erfolgt, wenn der 
Ertrag für das gesamte Jahr ausgefallen 
ist, etwa weil die Mieteinheit komplett leer 
stand, der Mieter nicht zahlte oder die 
Räume nicht nutzbar waren.
Grund für einen Erlassantrag können 
auch Mietausfälle, z. B. wegen Zahlungs-
unfähigkeit des Mieters sein. Gera-
de auf Grund der teilweisen Nutzungs-
einschränkungen in 2020 bspw. bei für 
Gastronomiebetriebe oder Einzelhandels-
betriebe genutzten Immobilien kann dies 
vermehrt gegeben sein.



fal len, sondern in vollem Umfang be-
günstigt sind.

Weiterhin wurde entschieden, dass die 
Tischlerarbeiten nur insoweit steuerlich 
begünstigt sind, als diese im Haushalt 
des Stpfl. erbracht werden. Nach dem ein-
deutigen Gesetzeswortlaut sind Leistun-
gen, die außerhalb des Haushalts erbracht 
werden, nicht begünstigt, auch wenn sie 
für den Haushalt erbracht werden. Inso-
weit kommt es auf die tatsächliche Er-
bringung der Leistung an. Die räumlich-
funktionale Verbindung zum Haushalt 
kann nicht allein dadurch begründet wer-
den, dass sich die Handwerkerleistung 
auf einen Haushaltsgegenstand bezieht.

Handlungsempfehlung: Mithin muss 
in diesen Fällen eine Aufteilung der 
Arbeitskosten in einen „Werkstattlohn“ 
und in einen „Vor-Ort-Lohn“ erfolgen. 
Diese Aufteilung sollte daher bereits in 
der Handwerkerrechnung erfolgen.

Werbungskostenabzug 
bei Auslands(praxis-)se-
mestern

Der BFH hat mit Urteil vom 14.5.2020 
(Aktenzeichen VI  R  3/18) entschieden, 
dass Studierende Unterkunftskosten und 
Verpflegungsmehraufwendungen eines 
Auslandsemesters als vorab entstandene 
Werbungskosten geltend machen können, 
wenn sie bereits eine Erstausbildung ab-
geschlossen haben. Entsprechendes gilt 
in der Regel auch für Studierende, die 
im Rahmen ihres Studiums ein Praxis-
semester oder Praktikum ableisten kön-
nen bzw. müssen und dabei ein Dienst-
verhältnis begründen.
Entscheidend ist insoweit, dass der Stu-
dierende bei Ableistung des Auslands-
semesters der inländischen Hochschule 
zugeordnet bleibe und diese damit weiter-
hin „erste Tätigkeitsstätte“ im steuerlichen 
Sinne darstellt. Damit können die Kosten 
des Auslandssemesters nach Werbungs-
kostengrundsätzen angesetzt werden. Kos-
ten für Unterkunft und Verpflegungsmehr-
aufwand im Ausland seien deshalb als vor-
weggenommene Werbungskosten steuer-
lich zu berücksichtigen, auch wenn keine 
doppelte Haushaltsführung vorliege.

Hinweis: Von dieser Rechtsprechung pro-
fitieren allerdings nur Studierende, die 
bereits eine Erstausbildung (Berufsaus-
bildung oder Bachelorstudiengang) ab-
geschlossen haben oder bei denen das 
Studium im Rahmen eines Dienstverhält-
nisses stattfindet (duales Studium). Auf-
wendungen für die erste Ausbi ldung 
(Berufsausbildung oder Studium) sind da-
gegen vom Werbungskostenabzug gesetz-
lich ausgenommen.

Handlungsempfehlung: In einschlägigen 
Fällen sollten daher Belege über die Auf-
wendungen des Auslandssemesters auf-
bewahrt und für das Jahr eine Steuer-
erklärung abgegeben werden, in der die 
vorweggenommenen Werbungskosten er-
klärt werden. Dies führt dann im Regel-
fall zu einer entsprechenden Feststellung 
des entstandenen Verlustes, der in spä-
teren Jahren mit Einkünften verrechnet 
werden kann.

Nutzungsdauer von  
Computerhardware und 
Software zur Datenein-
gabe und -Verarbeitung

Mit BMF-Schreiben vom 26.2.2021, IV C 
3 – S 2190/21/10002:013, wurde ermög-
licht, die Abschreibungsdauer erheblich 
zu verkürzen.
Für die nach § 7 Absatz 1 EStG an-
zusetzende Nutzungsdauer kann für die 
nachfolgend aufgeführten materiel len 
Wirtschaftsgüter „Computerhardware“ 
sow ie  d ie  n ä her  bez e ic h neten i m-
materiellen Wirtschaftsgüter „Betriebs- 
und Anwendersoftware“ eine betriebs-
gewöhnliche Nutzungsdauer von einem 
Jahr zugrunde gelegt werden.
Der Begrif f „Computerhardware“ um-
fasst Computer, Desktop-Computer, No-
tebookComputer, Desktop-Thin-Clients, 
Workstations, Dockingstations, externe 
Speicher- und Datenverarbeitungsgeräte 
(Small-Scale-Server), externe Netzteile 
sowie Peripheriegeräte.
Der Begriff „Software“ im Sinne dieses 
Schreibens erfasst die Betr iebs- und 
Anwendersof tware zur Dateneingabe 
und -verarbeitung. Dazu gehören auch 
die nicht technisch physikalischen An-
wendungsprogramme eines Systems zur 
Datenverarbeitung, sowie neben Standard-
anwendungen auch auf den individuel-
len Nutzer abgestimmte Anwendungen 
wie ERP-Software, Software für Waren-
wirtschaftssysteme oder sonstige An-
wendungssoftware zur Unternehmens-
verwaltung oder Prozesssteuerung.
Das BMF-Schreiben findet erstmals An-
wendung in Gewinnermittlungen für Wirt-
schaftsjahre, die nach dem 31. Dezem-
ber 2020 enden. In Gewinnermittlungen 
nach dem 31. Dezember 2020 können 

Hinweis: Die Darstellungen dienen aus schließlich Informationszwecken  
und ersetzen nicht die Beratung im Einzelfall.
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die Grundsätze dieses Schreibens auch 
auf entsprechende Wirtschaftsgüter an-
gewandt werden, die in früheren Wirt-
schaftsjahren angeschafft oder hergestellt 
wurden und bei denen eine andere als die 
einjährige Nutzungsdauer zugrunde ge-
legt wurde.
Für Wir tschaf tsgüter des Pr ivatver-
mögens, die zur Einkünfteerzielung ver-
wendet werden, gilt dies ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2021 entsprechend.
Nähere Hinweise finden sich in dem BMF-
Schreiben.

Finanzverwaltung än-
dert Definition für Werk-
lieferungen

Mit Schreiben vom 1.10.2020 (Akten-
zeichen III  C  2 – S 7112/19/10001 :00) 
hat das BMF die Definition von Werk-
l i e f e r u n g e n  i m  Um s at z s t e ue r- A n -
wendungserlass überarbeitet: Für eine 
Werklieferung ist es nun erforderlich, 
dass zu der Verschaffung der Verfügungs-
macht die Be- oder Verarbeitung eines 
fremden Gegenstands dazukommt. Fehlt 
es an der Be- oder Verarbeitung eines 
fremden Gegenstands bzw. werden aus-
schließlich eigene Gegenstände des Leis-
tenden be- oder verarbeitet, liegt demnach 
keine Werklieferung vor.

Handlungsempfehlung: Bedeutung 
hat diese Änderung insbesondere für 
im Ausland ansässige Unternehmer, 
die in Deutschland lediglich Montage-
l ieferungen  und damit keine Werk-
lieferungen i. S. d. oben genannten De-
finition ausführen. Diese müssen sich 
nun hier registrieren und deutsche Um-
satzsteuer berechnen. Denn der Steuer-
schuldübergang kommt nur für Werk-
lieferungen eines im Ausland ansässigen 
Unternehmers zur Anwendung. Insoweit 
muss auch der Leistungsempfänger prü-
fen, ob der leistende Unternehmer be-
rechtigt ist, das Reverse-Charge-Ver-
fahren in Anspruch zu nehmen.

Hinweis: Nach einer Übergangsfrist bis 
zum 31.12.2020 ist zwingend ab dem 
1.1.2021 nach dem BMF-Schreiben zu 
verfahren.


